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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G 

 
 
 

Das Wirtschaftsergebnis 2011 der Gemeindewerke Nottuln, Betriebszweig Wasser- und 
Energieversorgung/Bäder, wird gemäß §3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen i.d.F. vom 
09.03.1981 zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV. NW. S. 274) in Verbindung mit §26 
Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung  für  das  Land  NRW i.d.F. vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) bekannt gemacht.  
                                                                                                                     
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat den Jahrsabschluss der Gemeindewerke Nottuln,             
Betriebszweig Wasser- und Energieversorgung/Bäder, zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme in 
Höhe von 9.239.489,28 € und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011 mit einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 98.259,70 € in seiner Sitzung am 18.09.2012 festgestellt und 
beschlossen, den Jahresgewinn den Rücklagen zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis zuzuführen. 
 
Der Jahresabschluss 2011 und der Lagebericht 2011 liegen bei den Gemeindewerken Nottuln, 
Stiftsstraße 10, 48301 Nottuln  während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 beauftragte Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Wolfgang 
Dittrich, Münster, hat am 08. Juni 2012 den Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne, wurde mit Schreiben vom 
09. November 2012 den Gemeindewerken Nottuln übersandt. 
 
 

 
Nottuln, im November 2012 

 
 
(Scheunemann) 
 Betriebsleiter    
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G 
 
 

Das Wirtschaftsergebnis 2011 der Gemeindewerke Nottuln, Betriebszweig Abwasserwerk, wird 
gemäß §3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen i.d.F. vom  09.03.1981 zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV. NW. S. 274) in Verbindung mit §26 Abs. 3 der 
Eigenbetriebsverordnung  für  das  Land  NRW i.d.F. vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) bekannt gemacht.  
                                                                                                                     
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat den Jahrsabschluss der Gemeindewerke Nottuln,           
Betriebszweig Abwasserwerk, zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 21.064.138,76 
€ und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
218.740,06 € in seiner Sitzung am 18.09.2012 festgestellt und beschlossen, vom Jahresgewinn 
48.212,30 € als Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt abzuführen und 170.527,76 € 
den Rücklagen zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis zuzuführen. 
 
Der Jahresabschluss 2011 und der Lagebericht 2011 liegen bei den Gemeindewerken Nottuln, 
Stiftsstraße 10, 48301 Nottuln  während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 beauftragte Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. 
Wolfgang Dittrich, Münster, hat am 08. Juni 2012 den Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne, wurde mit       Schreiben 
vom 09. November 2012 den Gemeindewerken Nottuln übersandt. 
 
 

 
Nottuln, im November 2012   
 

 
(Scheunemann) 
 Betriebsleiter    
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G 
 
 
 

Das Wirtschaftsergebnis 2011 der Gemeindewerke Nottuln, Betriebszweig Baubetriebshof, wird 
gemäß §3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen i.d.F. vom  09.03.1981 zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV. NW S. 274) in Verbindung mit §26 Abs. 3 der 
Eigenbetriebsverordnung  für  das  Land  NRW i.d.F. vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) bekannt gemacht.  
                                                                                                                     
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat den Jahresabschluss der Gemeindewerke Nottuln,           
Betriebszweig Baubetriebshof, zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 906.200,57 € 
und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
2.657,32 € in seiner Sitzung am 18.09.2012 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss 
an den Gemeindehaushalt abzuführen. 
 
Der Jahresabschluss 2011 und der Lagebericht 2011 liegen bei den Gemeindewerken Nottuln, 
Stiftsstraße 10, 48301 Nottuln  während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 beauftragte Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. 
Wolfgang Dittrich, Münster, hat am 08. Juni 2012 den Bestätigungsvermerk er-teilt. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne, wurde mit Schreiben vom 
09. November 2012 den Gemeindewerken Nottuln übersandt. 
 
 

 
Nottuln, im November 2012   

 
 
(Scheunemann) 
 Betriebsleiter    
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Bekanntmachung  
 
über die Genehmigung der 71. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Nottuln gemäß § 6 BauGB mit Begründung und Umweltbericht  
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 03.07.2012 die 71. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Nottuln gemäß § 6 BauGB in der derzeit geltenden Fassung 
beschlossen. In seiner Sitzung am 03.07.2012 ist die Begründung mit Umweltbericht vom Rat 
gebilligt worden. Die Bezirksregierung Münster hat als zuständige übergeordnete Behörde die 71. 
Flächennutzungsplanänderung am 30.10.2012 genehmigt.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der 71. Flächennutzungsplanänderung ergibt sich aus der 
nachfolgenden Übersichtsskizze. Der räumliche Geltungsbereich der 71. Änderung des 
Flächennutzungsplanes befindet sich im Ortsteil Nottuln im Bereich der Kreuzung Appelhülsener 
Straße / Oststraße. Die genaue Abgrenzung ist der beigefügten Übersichtsskizze zu entnehmen. 
 

 

 Geltungsbereich der 71. Änderung des Flächennutzungsplanes (ohne Maßstab) 

ohne Maßstab 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 71. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.  
Die 71. Flächennutzungsplanänderung einschließlich ihrer Begründung mit Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung kann ab sofort dauerhaft von jedermann bei der  
 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Bau- und Ordnung 
 

während, der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt 
Auskunft gegeben. 

 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung wird auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften, sowie auf die 
Rechtsfolgen gemäß den §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und 215 Abs. 1 BauGB und der 
Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 Abs. 6 hingewiesen. 
 
Die entsprechenden Gesetzesvorschriften lauten wie folgt: 
 
1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4: 
  

(3) „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 
         §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
         die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent- 
         schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“  

 
(4) „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab- 
         lauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3, Satz 1 bezeichneten Vermögens 
         nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“  
 

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:  
 

(1) „Unbeachtlich werden:  
1.  eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be- 
 zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind.“ 
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3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs. 6:  
 

(6) „Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn:  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
  verfahren wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“
  

 
 
Nottuln, 12.11.2012 

 
 
 
 
 

Peter Amadeus Schneider 
Bürgermeister 
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Markterkundung zur Breitbandversorgung in der Gemeinde Nottuln 
 
 

Die Gemeinde Nottuln führt eine Markterkundung zur Verbesserung der Breitbandversorgung 
durch. Dabei werden Breitbandanbieter gesucht, die innerhalb der nächsten 3 Jahre ohne 
öffentliche Zuschüsse im ersten Schritt die priorisierten Gebiete mit 
Breitbandteilnehmeranschlüssen von mindestens 16 Mbit/s ausstatten. Höhere 
Übertragungsgeschwindigkeiten sind erwünscht. 
 

 

 
In der gesamten Gemeinde besteht ein Potential von über 1400 gewerblichen Kunden sowie ca. 
20.000 Privatkunden. Im Oktober 2012 wurde eine Bedarfsermittlung durchgeführt. Es wurden 
1450 Unternehmen angeschrieben. Die Rücklaufquote von 17% hat ergeben, dass 30% dieser 
Unternehmen über eine Übertragungsrate von weniger als 2 Mbit/s verfügen. Die Betrachtung der 
einzelnen Ortsteile zeigt eine Unterversorgung in folgendem Ausmaß: 
 

Ortsteil Unterversorgung in Prozent 

Nottuln 21 % 

Appelhülsen 11 % 

Darup 67 % 

Schapdetten 57 % 

Restliches Gemeindegebiet 63 % 

 
 
Der Netzbetreiber soll zu folgenden Punkten Aussagen treffen: 

- Ein Befähigungsnachweis (ggf. mit Referenzangaben) 
- Angaben zur geplanten Breitbandtechnologie und Zugangstopologie 
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- Angaben über die Mindestbandbreite 
- Angaben über die voraussichtlichen Endkundenpreise 

 
 
Ggf. ist die Größenordnung eines finanziellen Zuschussbedarfs des Netzbetreibers anzugeben, falls 
eine wirtschaftliche Realisierung des Breitbanderschließungsvorhabens nicht möglich sein sollte. 
 
Die Gemeinde Nottuln bittet bei Interesse um schriftliche Mitteilung bis zum 20.12.2012. 
 
Ein Aufwandersatz kann nicht gewährt werden.  
 
Nottuln, 12.11.2012 

 
 
 
 
 

Peter Amadeus Schneider 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Satzung gemäß § 35 Absatz 6 Baugesetzbuch (Außenbereichssatzung) der 
Gemeinde Nottuln „Klosried“ 

 
Die nachstehende Satzung gemäß § 35 Absatz 6 Baugesetzbuch (Außenbereichssatzung) 
der Gemeinde Nottuln „Klosried“ wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich. 
Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung kann ab sofort dauerhaft von 
jedermann bei der  
Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Bau- und Ordnung 

während, der allgemeinen Dienststunden und zwar: 
 

Mo.-Fr.                            8.30 bis 12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.    14.00 bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 bis 18.00 Uhr 

 
eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 
Gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung wird auf 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften, sowie auf 
die Rechtsfolgen gemäß den §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und 215 Abs. 1 
BauGB und der Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 Abs. 6 hingewiesen. 
 
Hinweise: 
Die entsprechenden Gesetzesvorschriften lauten wie folgt: 

 

4. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4: 

 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 
         §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
         die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent- 
         schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“  

 
(5) „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab- 

         lauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3, Satz 1 bezeichneten Vermögens 

         nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“  
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5. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:  

(2) „Unbeachtlich werden:  

1.  eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be- 

 zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 

Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 

Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 

6. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs. 6:  

(6) „Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 

Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 

eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn:  

b) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

  verfahren wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
e) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt.“  

 
Nottuln, 12.11.2012 
 
 

 
 
 
 

Peter Amadeus Schneider 
Bürgermeister
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Satzung gemäß § 35 Absatz 6 Baugesetzbuch (Außenbereichssatzung) der Gemeinde 
Nottuln „Klosried“ 

 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 23.10.2012 auf Grundlage von § 36 
Absatz 6 Baugesetzbuch sowie der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der 
jeweils geltenden Fassung, die folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Die Geltungsbereichsgrenzen der Außenbereichssatzung „Klosried“ werden aus dem beigefügten 
Lageplan, der Bestandteil der Satzung ist, ersichtlich. 
 
§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben 
(1) Innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung kann Wohnzwecken dienenden Vorhaben und 
Vorhaben, die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen, nicht entgegenhalten werden, 
dass sie der Darstellung im Flächennutzungsplan der Gemeinde Nottuln über Flächen für die 
Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer 
Splittersiedlung befürchten lassen. 
(2) Neue Gebäude oder Gebäudeerweiterungen dürfen die in der Anlage zur Satzung 
festgesetzten Baugrenzen nicht überschreiten.  
(3) Gebäude sind in abweichender Bauweise mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser oder 
Doppelhäuser zu errichten. Die Länge der im vorangestellten Satz bezeichneten Hausformen darf 
höchstens 65 m betragen. 
(4) Die Traufhöhe (Schnittlinie der Außenflächen der Außenwand mit der Oberkante der 
Dachhaut) von Gebäude darf 5,00 m über der Oberkante der Straßengradiente der mittig vor dem 
Grundstück liegenden Straße „Baumberg“ nicht überschreiten. Die Firsthöhe (Schnittlinie der 
Außenkanten der Dachhaut der Dachflächen) von Gebäuden darf 12,00 m über der Oberkante der 
Straßengradiente der mittig vor dem Grundstück liegenden Straße „Baumberg“ nicht 
überschreiten. 
(5) Je Wohngebäude sind maximal drei Wohnungen zulässig. 
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§ 3 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft. 
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